
Krankmeldung Beamtenrecht
Beitrag von „missmarple17“ vom 12. Mai 2021 14:29

Zitat von Ketfesem

Aber wenn du so krank bist, dass du die ganze Woche arbeitsunfähig bist, gehst du
doch vermutlich eh zum Arzt oder???

Darum geht es mir nicht; es geht in meiner Frage tatsächlich nur um die Theorie (also um die
Rechtslage).

Meine SL weiß Bescheid und verlangt eh keine Bescheinigung. Ich wollte trotzdem die Situation
mal rechtlich abgeklärt wissen, wie es mit dem freien Tag dazwischen geregelt ist.

Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich hier in Ba-Wü erst nach 1 Woche eine Krankmeldung
abgeben müsste.
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